
Schnell informiert

Mitteilungen des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz (StMUGV)

Ermächtigung von Ärzten nach der alten
Biostoffverordnung und der alten Gentech-
niksicherheitsverordnung

Am 1. Januar 2005 sind die neue Biostoffver-
ordnung und die neue Gentechniksicher-
heitsverordnung in Kraft getreten mit we-
sentlichen Änderungen auch im Bereich der
Arbeitsmedizinischen Vorsorge.
So legt § 15 Abs. 3 Satz 2 in beiden Verord-
nungen fest, dass der Arbeitgeber mit arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen nur
Ärzte beauftragen darf, die Fachärzte für Ar-
beitsmedizin sind oder die Zusatzbezeich-
nung „Betriebsmedizin“ führen. Eine andere
Qualifikation ist nicht vorgesehen. Insbeson-
dere gibt es in der Verordnung keine Über-
gangsregelung für Ärzte, die nach altem Bio-
stoff- und Gentechniksicherheitsrecht entspre-
chende arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen aufgrund einer erteilten Ermächti-
gung durchführen durften. Um denjenigen
Ärzten, die weder Facharzt für Arbeitsmedi-
zin sind noch die Zusatzbezeichnung „Be-
triebsmedizin“ führen, den Besitzstand zu
wahren, erlässt das StMUGV folgende Rege-
lung:
Der Arbeitgeber kann einen ermächtigten
Arzt mit der Durchführung der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorgeuntersuchungen seiner Be-
schäftigten weiterhin beauftragen, wenn die-
ser ermächtigte Arzt bereits vor dem 31. De-
zember 2004 von ihm mit der Durchführung
dieser arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen beauftragt war. Neubeauftragungen
von ermächtigten Ärzten nach der alten Bio-
stoffverordnung und Gentechniksicherheits-
verordnung sind nach dem 1. Januar 2005
nicht zulässig.

Ermächtigung von Ärzten nach der
alten Gefahrstoffverordnung

Am 1. Januar 2005 ist die neue Gefahrstoff-
verordnung in Kraft getreten mit wesent-
lichen Änderungen auch im Bereich der Ar-
beitsmedizinischen Vorsorge.
So legt § 15 Abs. 3 Satz 2 fest, dass der Ar-
beitgeber mit arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen nur Ärzte beauftragen
darf, die Fachärzte für Arbeitsmedizin sind
oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedi-
zin“ führen. Eine andere Qualifikation ist
nicht vorgesehen. Insbesondere gibt es in der
Verordnung keine Übergangsregelung für
Ärzte, die nach altem Gefahrstoffrecht ent-
sprechende arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen aufgrund einer erteilten Er-

mächtigung durchführen durften. Um denje-
nigen Ärzten, die weder Facharzt für Arbeits-
medizin sind noch die Zusatzbezeichnung
„Betriebsmedizin“ führen, den Besitzstand zu
wahren, erlässt das StMUGV auf der Grund-
lage des § 20 Gefahrstoffverordnung folgende
Regelung:
Der Arbeitgeber kann einen ermächtigten
Arzt mit der Durchführung der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorgeuntersuchungen seiner Be-
schäftigten weiterhin beauftragen, wenn die-
ser ermächtigte Arzt bereits vor dem 31. De-
zember 2004 von ihm mit der Durchführung
dieser arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen beauftragt war. Neubeauftragungen
von ermächtigten Ärzten nach der alten Ge-
fahrstoffverordnung sind nach dem 1. Januar
2005 nicht zulässig.

Weitere Rückfragen: Ermächtigungsstelle des
Bayerischen Landesamtes für Arbeitsschutz,
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik,
Pfarrstraße 3, 80538 München,
Telefon 089 2184-0 oder 2184-270.

Ministerialrat Dr. Gerhard Otto

Verpflichtung substiuierender Ärzte
zur gesetzeskonformen Meldung von
Patienten an das BfArM

Die Bundesopiumstelle weist aktuell noch-
mals ausdrücklich auf die Verpflichtung hin;
gemäß § 5 a Abs. 2 Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung (BtMVV) substitu-
ierte Patienten mit einem bestimmten For-
mular an das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM – Substitu-
tionsregister) zu melden.

Entsprechende Informationen zum Substitu-
tionsregister finden Sie im Imternet auf der
Webseite des BfArM unter www.bfarm.de im
Abschitt „Betäubungsmittel/Grundstoffe“.
Das Meldeformular ist elektronisch ausfüllbar
und speicherbar.

Alternativ können die entsprechenden Unter-
lagen beim BfArM, Kurt-Georg-Kiesinger-
Allee 3, 53175 Bonn, angefordert werden.


